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(4) Bei Nichterfüllung der geplanten Produktion der 
im Abs. 1 besonders benannten Erzeugnisse sind die 
Zuführungen zum Betriebsprämienfonds zu kürzen. 
Im einzelnen ist wie folgt zu verfahren:

a) Werden der Produktionsplan insgesamt und die 
geplante Produktion eines oder mehrerer der 
festgelegten Erzeugnisse nicht erfüllt, sind die 
Zuführungen für die anteilige Erfüllung des Pro
duktionsplanes zu kürzen. Die Reduzierung kann 
bis zu 0,2 % der geplanten Lohnsumme betragen.

b) Ist bei Nichterfüllung des Produktionsplanes ins
gesamt die Produktion der unter Abs. 1 genann
ten Erzeugnisse erfüllt oder übererfüllt, erfolgt 
die anteilige Zuführung ohne Kürzung.

c) Wird der Produktionsplan insgesamt erfüllt bzw. 
übererfüllt, jedoch die geplante Produktion eines 
oder mehrerer der unter Abs. 1 genannten Er
zeugnisse nicht erfüllt, so sind die Zuführungen 
für Erfüllung bzw. Übererfüllung entsprechend 
Buchst, a zu kürzen.“

§ 2
Der § 6 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„Die Staatliche Plankommission legt im Einverneh
men mit dem Minister der Finanzen und dem Komitee 
für Arbeit und Löhne sowie den Zentralvorständen 
der zuständigen Industriegewerkschaften bzw. Ge
werkschaften fest:

a) für alle Zweige der volkseigenen Wirtschaft bzw. 
für einzelne Betriebe, welche Prozentsätze ge
mäß § 4 Abs. 1 Satz 2, § 4 Absätze 2 und 4 und 
§ 5 Abs. 2 der Zuführung bzw. der Kürzung zu
grunde zu legen sind,

b) welche zusätzlichen, über die Festlegungen im 
§ 4 Abs. 4 hinausgehenden, Kürzungen bei Nicht
erfüllung der geplanten Produktion einzelner Er
zeugnisse und Bedingungen gemäß § 4 Abs. 1 
Buchstaben a bis c als industriezweigbedingte 
Sonderregelungen zu treffen sind.“

§ 3
Der § 8 erhält folgende Fassung:

„(1) Für die Betriebe, die der Produktionsmittel
industrie zugeordnet sind und die normalerweise 
keine Konsumgüter hersteilen, wird folgendes fest
gelegt:

a) Bei Erfüllung und Übererfüllung der im Plan 
festgelegten Produktion industrieller Konsum
güter werden dem Betriebsprämienfonds 60 % 
des aus der Konsumgüterproduktion erwirtschaf
teten Gewinnes zugeführt, wenn gleichzeitig die 
staatliche Aufgabe des Gewinnplanes abzüglich 
des Gewinnes aus der Konsumgüterproduktion 
mindestens erreicht wird bzw. der geplante Ver
lust zuzüglich des Gewinnes aus der Konsum
güterproduktion entsprechend der Produktions
planerfüllung nicht überschritten wurde. Soweit 
für die Produktion industrieller Konsumgüter 
die Zusammenarbeit mit anderen Betrieben 
(Kooperation) erforderlich ist, können diese Be
triebe für die Produktion von Vorprodukten und 
Halbfabrikaten ebenfalls 60% des daraus erwirt
schafteten Gewinnes dem Betriebsprämienfonds 
entsprechend der vorstehenden Regelung zu
führen.

b) Wird der geplante Gewinn, Buchst, a ent
sprechend, nicht erfüllt bzw. der geplante Ver

lust entsprechend der Erfüllung des Produktions
planes überschritten, erfolgt die Zuführung zum 
Betriebsprämienfonds aus dem Gewinn der Kon
sumgüterproduktion anteilmäßig in Abhängig
keit von der Erfüllung des geplanten Gewinnes 
bzw. der Überschreitung der geplanten Verluste 
gemäß Buchst, a. Die Zuführung darf jedoch 
nicht weniger als 10 % des Gewinnes aus der 
Konsumgüterproduktion betragen.

c) Bei Nichterfüllung der im Plan festgelegten Pro
duktion industrieller Konsumgüter entfällt die 
Zuführung aus dem Gewinn der Konsumgüter
produktion nach Buchstaben a und b.

d) Die Regelung nach Buchstaben a bis c gilt auch 
für die Übererfüllung der staatlichen Planauf
gaben für die Produktion von Konsumgütern, 
zu der sich die Betriebe nach Beschlußfassung 
über den Volkswirtschaftsplan 1959 verpflichten.

(2) Für die Betriebe der Konsumgüterindustrie sind 
in Erweiterung der im § 5 Abs. 2 getroffenen Fest
legungen die hier festzusetzenden Prozentsätze auf 
Grund der Übererfüllung des Gewinnplanes oder 
Unterschreitung des geplanten Verlustes um absolut 
5 % zu erhöhen. Die maximale Begrenzung der Zu
führung auf Grund der Übererfüllung des Gewinn
planes oder der Unterschreitung des geplanten Ver
lustes von 60% bleibt bestehen.

(3) Gewinne aus der Produktion von Konsum
gütern in der Produktionsmittel- und Konsumgüter
industrie, die überwiegend aus Abfällen und betrieb
lichen Reserven hergestellt werden, können unter der 
Voraussetzung in voller Höhe dem Betriebsprämien
fonds zugeführt werden, daß die staatliche Aufgabe 
des Gewinnplanes mindestens erfüllt wurde. Die 
staatliche Aufgabe des Gewinnplanes gilt in diesem 
Falle als erfüllt, wenn der erwirtschaftete Gewinn — 
ohne den Gewinn aus der Produktion von Konsum
gütern aus Abfällen und betrieblichen Reserven — die 
Höhe der staatlichen Aufgabe des Gewinnplanes er
reicht. Begründete Ausnahmen hiervon können die 
übergeordneten Organe genehmigen.

(4) Entstehen bei der Anwendung der Absätze 1, 2 
und 3 Zweifelsfragen, so entscheidet der Leiter der 
jeweiligen Fachabteilung der Staatlichen Plankom
mission bzw. des zuständigen zentralen staatlichen 
Organs, bei Betrieben der örtlichen und der bezirks
geleiteten Wirtschaft der Wirtschaftsrat beim Rat des 
Bezirkes."

§ 4
Der § 21 wird durch folgenden Abs. 3 ergänzt:

„(3) Die Zuführungen zum Betriebsprämienfonds 
aus dem Gewinn der Produktion industrieller Kon
sumgüter sind überwiegend zur Weiterentwicklung 
und Verbesserung der Qualität, zur Erweiterung ihrer 
Sortimente sowie zur Prämiierung der an dieser Pro
duktion beteiligten Belegschaftsmitglieder zu verwen
den. Es können auch Investitionen zum Zwecke der 
Mechanisierung und Rationalisierung dieser Produk
tion aus diesen Mitteln finanziert werden."

§ 5
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 

1959 in Kraft.
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